
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/9/25 96/16/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1997

Index

32/06 Verkehrsteuern

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §68;

ErbStG §19 Abs1;

Rechtssatz

Die Berücksichtigung eines "Sachwertes" des Apothekenunternehmens stellt eine unrichtige Methode zur

Firmenwertermittlung dar.
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